
1.l3eib1att ~p~att zUr Par1aments~orrespondenzf 20. Juni 1953 

Aufwendungen ~ür ~ehrlinge schon bisher steuerbegUJlstigt 

An f ra g e b e an t w ortung 

Bezugnehmand,auf eine Anfrage der Abg. K 8 0 k und Genossen, 

ob der F1nanzm1nister bereit sei,duroh Steuerbagiinst1gungen de)'Il Lehrherrn 

einen Anreiz zur erhöhten Lehrlingshaltungzu geben und damit zur Linderung 

dar Arbeitslosigkeit beizutragen, teilt Bundesminister für F.tnanzen 

Dr.K 8. mit z mit: 

Die Aufwendungen für Lehrlingshaltungstellen für jeden Bet:i.ab 

~etriebsausgabendart die den steuerpfliohtigen Gewi~ mindern. Der Betriebs

inha.ber hat somit von einem um diese Aufwendungen gekiirzten Gewi·nn die Ein

kommensteuer und die Gewerbesteuer zu entriohten. Nach durchgereohneten 

Beispielen beträgt die Steuerersparnis bei Besöhäftigung von Lehrlingen 

j.e nach d~r Gtösse des Gewinne-s in der Re~el 45 bis 66 % der für die Lehr

I1ngshal tung gemaohten Aufwendungen. Es tr;l.fft s.omi t den Unternehmer die 

Last der Aufwendungen für den Lehrling nicht voll, sondern es tragen infolge 

d~8 Steuerausfalles die Gebietskörpersohaften 45 bis 66 % der Kosten der 

Lehrlingshalt~g,fderUnternehmer in der Regel nur 34 bis 55 % dieser Auf

wendung.en. L.ehrlingshal tende Betriebe geniessen a.uch den Vorteil, dass 

Le)1rlingsentschädigungen naoh,dem Gewerbesteuergesetz nioht lohnsummensteue~ 

pt1ich~ig sind und ausserdem Lehrlingsentsohädigungen nioht zur Lohnsumme 

~ehären, von der der Arbeitgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Kinderbei- ' 
hilfe zu leisten ist. ' 

Ausser ~iner Reihe anderer Masanahmen ist ferner auoh angeregt 

worden, Unternehmungen, die Lehrlinge beschäftigen, Prämien zu gewähren. 

Im Hinblick auf die bea.bsichtigten Massnahmen und die durch Steuerausfälle 

bei deri"Gebietskörl?er~chaften eintretenden budgetären Auswirkungen können 

weitere Steu~rbe~stiß'Ullgen für Lehrherren nioht erwogen.werden • 
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